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Vorhaben: 
 

VISA Informationssystem, Entwurf einer 
Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über ein Europäisches 
Reiseinformations- und -genehmigungssystem 
(ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 und 
(EU) 2016/1624  

 
KOM-Nr.: 
 

 
COM(2016) 731 final 

 
BR-Drucksache(n): 
 

 
Noch nicht bekannt 

 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips: 
 

 
Ja 

 
Federführendes Ressort: 
 

 
MILI 

 
Zielsetzung und wesentlicher Inhalt: 
 

 
Mit dem EU-weiten Reiseinformations- und 
Genehmigungssystem (ETIAS) wird das Ziel 
verfolgt, über ein automatisiertes Verfahren 
feststellen zu können, ob von der Visumpflicht 
befreite Drittstaatsangehörige in den Schengen-
Raum einreisen dürfen. Auf diesem Wege soll 
vor Reiseantritt eine Vorabüberprüfung 
ermöglicht werden, ob die Einreise mit einem 
Sicherheitsrisiko oder dem Risiko irregulärer 
Migration verbunden wäre. 

 
Bedeutsamste Aspekte für das Land 
Schleswig-Holstein 
 

 
Ein besonderes, über das allgemeine Regelungs-
interesse hinausgehendes Interesse Schleswig-
Holsteins ist nicht erkennbar. Eine einheitliche 
und koordinierte Anwendung der Schengen-
Vorschriften ist im Sinne aller Mitgliedstaaten, 
weil von der Visumpflicht befreite 
Drittstaatsangehörige den Ort ihrer ersten 
Einreise in den Schengen-Raum frei wählen 
können. Die mit ETIAS verbundene Zielsetzung 



lässt sich nur mit einem vereinheitlichten 
europäischen System erreichen. 

 
Darstellung des aktuellen Sachstands 
sowie des voraussichtlich weiteren 
Fortgangs des Vorhabens mit Blick auf 
diese besonderen Interessen des Lan-
des Schleswig-Holstein: 
 

 
• Die erste Lesung des VO-Entwurfs erfolgte in 

12/2016 in der Ratsarbeitsgruppe „Grenzen“. 
• Der Abschluss des Rechtssetzungsverfahrens 

ist für Ende 2017 vorgesehen. 
• Die Inbetriebnahme soll Ende 2020 erfolgen. 

 
Wichtige Zeitpunkte und Termine (so-
weit bekannt): 
 

 
Zurzeit nicht absehbar 

 
 


